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SCHREIBEN VON AMMANN, RAETE UND GEMEINDEN VON STADT UND AMT ZUG
AN DIE HAUPT-1 , AMTS- UND KRIEGSLEUTE [DER IN FRANK¬
REICH STEHENDEN ZUGERTRUPPEN]

"Wir sotten Uech mit diserem Expresse und eigneyi poten und sehryben nit ver¬

halten , dan dass schon femdrigen Jars den 12 . Cristmonat in gehattnem Statt



und Amptsrath Jr uwerer übertrettung und Transgressionen halber seindt heimb-

zuziehen ermahnet worden , worüber man aber der Verbesserung verhoffet , daruff

nun ungeacht dessen Jr uff ein nüwes Jüngst für Arras gezogen , und sich aber¬

mahlen mit solchem überzuchen vertief ft und verfählt . Also und massen wir

nebend gebührender abbüessung umb das Ein und andere mehr als gnuegsamme ur-

sach haben und nemmen müessen , üch widerumben den 12 . Novembris dis Jars in

gantz gehaltnem Statt und Amtsrath einheiligem Mehr mit solchem ernst anzuse¬

hen und solches für die höchsten gwäldt aller 4 Gmeinen [Stadt Zug , Aegeri,

Menzingen und Baar ] (alwo es sich gebührt ) bringen ze lassen . Die dan uff Zu¬

samentragung der stimben , uff den 22 . Novembris . . . 1654 . . . ermehret und ge-

mehret habend , das Jr üch obgenante die Unserigen sambt dem fendli von stundt

ahn , by Handhabung unser ungnad , straff und verliehrung üwer leib , Ehr guets

und dess Vatterlandts by Eidt und Ehren bis zum 20 . tag ietz nach wiehnächten,

ohne einichen Verzug alhie im Vatterlandt befinden lassen sollen . Jm widri¬

gen und unverhofften fahl Jr diserem unserem gantz emsthafften gwaldt , ge-

heiss und Mandat widersetzen und ungehorsamb uspliben wurden , müesste man eben

obige angedrüte pan und straff über üch ergehen lassen , und andere üch ver-

triessliche Mitei mehr für die hand zu nemmen , deren man aber lieber überhebt

zu syn begehrt , tröstlicher Zuversicht Jr üch . . . gehorsam . . . machen werden " .

1 ) U. a . Heinrich II . Zurlauben und Beat Jakob Knopfli gemeint.
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